
Haushaltskonsolidierungskonzept 
(Stand 02. März 2026) 

• •  

zum Anderungsbeschluss zur 
Haushaltssatzung, 

Haushaltsplan und Anlagen 
2026 

Stadt Halle (Saale) 



Inhaltsverzeichnis 

1 .  

2. 

3. 

Ursachenanalyse 

Grundlagen zur Haushaltskonsolidierung und weitere Umsetzung 

Umsetzung und Fortführung beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen 
L  

3 

4 

4 - 5  

Anlagen 

1 .  Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 1 

2. Maßnahmenblätter der 42 Einzelmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungs­ 
konzeptes 2026 

2 



1 .  Ursachenanalyse 

Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt hat mit dem Haushaltsgenehmigungsschreiben 
vom 31 .0 1 . 2025  zum Haushalt 2025 die Stadt wiederholt auf den Anstieg der 
Schuldendienstquote und die damit einhergehende sinkende finanzielle Leistungsfähigkeit 
hingewiesen. Mit vorgenanntem Schreiben wurde die Stadt weiterhin aufgefordert, den zu 
erwartenden enorrmen Anstieg der Neuverschuldung ab dem Jahr 2028 und die Folgejahre 
zu überdenken, um hinsichtlich der Finanzplanung zukünftig handlungsfähig zu bleiben. Daher 
ist auch zukünftig eine kritische Betrachtung der Haushalt- und Finanzsituation im gesamten 
Konzern Stadt, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025, für die Folgejahre unvermeidbar . 

.  •  

Es besteht bereits aus der Haushaltsgenehmigung des Landesverwaltungsamtes zum 
Haushaltsplan 2022 (Genehmigung vom 10.02.2022) eine entsprechende Konso­ 
lidierungsverpflichtung, weshalb der Stadtrat bereits mit Beschluss zum Haushaltsplan 2023 
ein Konsolidierungsziel in Höhe von jährlich 1 1 , 5  Mio. Euro für den Zeitraum 2023 bis 2037 
festgelegt hat. 
Das auf dieser Basis erstellte Konsolidierungskonzept ist als gescheitert einzustufen. Die 
Gewerbesteuererträge haben sich seither nicht wie ursprünglich vom Stadtrat angenommen 
entwickelt. Die Umstellung der Beitragssatzung für Kindertagesstätten wurde mit erheblicher 
Verspätung und erst durch Intervention des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt 
umgesetzt. Die 1 1 , 5  Mio. Euro konnten in keinem Jahr in voller Höhe im städtischen Haushalt 
erwirtschaftet werden. 

Die haushalterischen Rahmenbedingungen haben sich darüber hinaus in den letzten Jahren 
zusätzlich nachhaltig verschlechtert. Genannt seien an dieser Stelle, die Mindererträge aus 
dem Finanzausgleichsgesetz infolge des statistischen Rückgangs der Einwohnerzahl durch 
die Ergebnisse des Zensus 2022 ab dem Haushaltsjahr 2025 ff., der kontinuierliche Rückgang 
der Steuererträge der letzten Jahre, sowohl auf Basis der städtischen Haushaltrechnungen, 
als auch auf Basis diverser Steuerschätzungen und die kontinuier l ich steigenden Personal- , 
Sozial- und Bildungsaufwendungen. 

Die negativen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind bereits Ausdruck 
dieser Entw icklung. Auch sie belasten die finanzielle Situation der Stadt Halle (Saale) 
zusätz l ich. 

Bereits im Mai 2025 zeichnete sich ab, dass der Höchstbetrag an genehmigten 
Liquiditätskrediten gemäß Genehmigungsverfügung des Landesverwaltungsamtes Sachsen­ 
Anhalt vom 31 .01 .2025 nicht ausreichen wird. Dies machte bereits für den Haushalt 2025 zwei 
Nachtragshaushaltssatzungen notwendig. Mit Schreiben vom 28 . 1 1 . 2025  zur 2. Nachtrags­ 
Haushaltssatzung 2025 wurde durch das Landesverwaltungsamt eine dramatische 
Verschlechterung gegenüber der 1 .  Nachtragshaushaltssatzung festgestellt. Im Ergebnisplan 
des 2. Nachtrages für das Haushaltsjahr 2025 wurde ein Jahresergebnis von -139 Mio . Euro 
.ausgewiesen. 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17 . 12 .2025 die Haushaltssatzung , den Haushaltsp lan 
und das Haushaltskonsolidierungskonzept 2026 mit einem geplanten Defizit im Haushaltsjahr 
2026 in Höhe von ca. 150 ,1  Mio. Euro beschlossen (Vlll/2025/01586) . Dem 
Landesverwaltungsamt als Kommunalaufsicht wurde für die Prüfung und Entscheidung mit 
Schreiben vom 11 .02.2026 eine Fristverlängerung bis zum 20.02.2026 und mit Schreiben vom 
18 .02.2026 bis längstens zum 15.04.2026 gewährt. Zudem fanden zwischen der Stadt Halle 
(Saale) und dem Landesverwaltungsamt zwei Anhörungen zum Haushalt 2026 statt. Am 
11 .02 .2026 zwischen dem Landesverwaltungsamt und der Verwaltungsspitze und am 
18 .02.2026 zwischen dem Landesverwaltungsamt, Stadträtinnen und Stadträten sowie der 
Verwaltungsspitze. In diesen beiden Terminen wurde deutlich gemacht, dass ohne Aufweitung 
des Haushaltskonsolidierungskonzeptes (laut Beschluss im Stadtrat am 17 . 12 .2025 von rund 
6,2 Mio. Euro Konsolidierungsbeitrag für das Jahr 2026) bereits für das Haushaltsjahr 2026 
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eine Beanstandung durch die Kommunalaufsicht im Raum steht. Dies wurde mit Schreiben 
vom 2.03.2026 des Landesverwaltungsamtes weiter mit dem Hinweis auf gravierende 
Rechtsverstöße und dem grundsätzlichen Vorliegen des Einschreitens der Kommunalaufsicht 
in Form einer Beanstandung verdeutlicht. Um ein Absehen von einer Beanstandung durch die 
Kommunalaufsicht zu erwirken und damit der Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung im 

Haushaltsjahr 2026 zu erreichen, wurde das Haushaltskonsolidierungskonzept für das 
Haushaltsjahr 2026 auf einen zweistelligen Millionenbetrag zum bisherigen Konzept erweitert. 

Unter Berücksichtigung aller Entwicklungen und unter Betrachtung der Haushaltslage der 
Stadt Halle (Saale) ist es nunmehr zwingend erforderlich, die Haushaltskonsolidierung in allen 
Bereichen neu auszurichten. Dies betrifft sowohl die verwaltungsinterne Aufbau- und 
Ablauforganisation, als auch die inhaltliche Ausgestaltung sowie die städtischen Beteiligungen 
und das Haushaltskonsolidierungskonzept fortzuschreiben. 

2. Grundlagen zur Haushaltskonsolidierung und weitere Umsetzung 

Für die Stadt Halle (Saale) besteht mit der vorgelegten Haushaltsplanung 2026 ff. eine Konsoli­ 
dierungsverpflichtung sowohl nach § 100 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (KVG LSA) als auch nach§ 100 Abs. 5 KVG LSA i.V .m. $ 1 1 0  Abs. 3 KVG 
LSA. Die Neuaufstellung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes erfolgte unter 
Berücksichtigung der Hinweise zur Aufstellung und zum Inhalt eines 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes (Erl. des MI vom 30. September 2024). 

Nachhaltige Haushaltskonsolidierung erfordert eine Ausrichtung an der Strategie der Stadt 
Halle (Saale). In diesem Zusammenhang wird auch zukünftig fortlaufend geprüft, ob 
strukturelle oder organisatorische Veränderungen unabdingbar sind und Gegenstand des 
Konsolidierungsprozesses werden. Im September 2025 wurde eine Stabsstelle 
Grundsatzangelegenheiten und Haushaltskonsolidierung im Geschäftsbereich des 
Oberbürgermeisters gegründet, welche auch den zukünftig notwendigen Prozess der 
Haushaltskonsolidierung koordiniert . Die Überprüfung des Personalbestandes sowie eine 
Betrachtung von Optimierungspotentialen wird innerhalb der nächsten 2 Jahre durch 
Fachkonzepte der einzelnen Geschäfts- und Fachbereiche erfolgen. Weiterhin werden im 
Konsolidierungszeitraum Möglichkeiten zur Reduzierung von Aufwendungen und Steigerung 
von Erträgen fortlaufend geprüft , was auch die Vermeidung von redundanten Doppelstrukturen 
einbezieht. Seit September 2025 werden alle Beschlussvorlagen und Anträge unter dem 
Aspekt des Haushaltskonsolidierungsprozesses vor Einbringung in die Gremien entsprechend 
geprüft und bewertet. 

Weiterhin werden mit dem Änderungsbeschluss (Beschluss: Vlll/2026/02385) zur 
Haushaltssatzung, Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2026 zur notwendigen 
Erweiterung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes verbindliche Schritte, wie mit Schreiben 
vom 02.03.2026 des Landesverwaltungsamtes gefordert, für die Folgejahre festgelegt welche 
auch mit dazu dienen sollen, in den folgenden Jahren zu einem ausgeglichenen Haushalt 
zurück zu kehren. 

3. Umsetzung und Fortführung beschlossener Konsolidierungsmaßnahmen 

Der Stadtrat hat mit dem Beschluss vom 29.01.2025 (Vll/2025/00755) einen zweijährigen 
Stufenplan bezüglich der Satzung über Kostenbeiträge für die Nutzung der 
K indertageseinrichtungen und Kinderpflegestellen einmal zum 01 .03 .2025 sowie zum 
0 1 . 0 1 . 2026 jeweils zu 50 % von 3,8 M io. Euro Beitragserhöhung beschlossen. Die Umsetzung 
ist planmäßig zum 01 .03 .2025 erfolgt und wird ebenso zum 01 .01 .2026 erfolgen. Die 
Kostenbeiträge werden im Rhythmus von 2 Jahren der allgemeinen Kostenentwicklung 
angepasst. Die nächste Kostenanpassung erfolgt zum Kindergartenjahr 2027/2028 . Daher 
wird die Konsolidierungsmaßnahme als einzige Maßnahme nach der Evaluierung des letzten 
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Konsolidierungskonzeptes zum Haushalt 2025 auch im Konsolidierungskonzept 2026 
fortgeschrieben. 

5 



Anlage zu Pkt. 1 

Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

Produkt Nr. Maßnahme Nr. Bezeichnung der Maßnahme Planjahr des ersten des zweiten des dritten des vierten Gesamt 

2.026,0 dem Planjahr folgenden Jahres 

1 . 5 7 1 1 1  OB-26002 Minderausgaben für eigene Veranstaltungen, für 
Öffentlichkeitsarbeit und für Werbung sowie für die 
Bezuschussung von Projekten 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

1 . 1 1 10 2  OB-26004 Anpassung des Stellenbedarfs 2.623,7 2.687,3 2.739,4 2.792,6 2.792,6 13.635,6 
1 . 1 1 1 0 1  OB-26005 Effektivierung von Ausschüssen (§§ 46, 47 KVG LSA) 18 , 1  18 , 1  18 , 1  1 8, 1  18 , 1  90,5 
1 . 1 1 1 0 7  OB-26007 Reduzierung der Druckausgabe des Amtsblattes 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 
1 .28107 OB-26008 konzeptionelle Überarbeitung mit dem Ziel der Neuausrichtung des 

Laternenfestes 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 1 12 ,5  
1 . 1 1 1 0 1  OB-26009 Reduzierung Sachaufwand Fraktionen 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 672,0 
1 . 1 1 1 1 8  GB 1-26004 Kündigung bestehender Abonnements für Fachliteratur 1 ,0  1 ,0  1 ,0  1 , 0  1 ,0  5.0 
1 . 1 1 1 6 1  GB 1-26007 Verlängerung der Nutzungsdauer von Endgeräten 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0 

c 1 . 1 1 1 0 4  GB 1-26013 Reduzierung der Ausgleichszahlungen der Stadt Halle (Saale) an 
Cl) 

die Stadtwerke Halle GmbH gemäß öffentlichem 0 
c 

Dienstleistungsauftrag • 1 .500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 7.500,0 
E 
c 1 .55301.04, 
N 

0 1 .55101  GB 11-26002 Einsparungen in Form von Minderaufwendungen 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2.000,0 
• 
< 1 .28105 GB 111-26006 Reduzierung Aufwendungen Planetarium 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 
z 1.36501 GB IV-26001 Mittel aus Brandschutzsanierung Kita Hasenberg / EB-Kita Cl) 628 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 628,0 
0 
c 1 . 11120.01(a l t )  ­  GB IV-26004 Reduktion Aufwand Sprachmittlung / DLZ 802 
• 

"'C 1 . 1 1 134 .01(neu) 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0 675,0 C 
Cl) 

1.36303 GB IV-26005 Reduktion Aufwand HzE - Einführung des Kinderpflegekonzeptes 
2 
= 2026 0,0 2.500 ,0 2.500,0 2.500,0 2.500,0 10.000,0 

<( 

,...: 
1.36501 GB IV-26006 Reduktion Aufwand Kita - zusätzliche Aufwandsreduktion zum 

Konsolidierungsziel 2023 1.500 ,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 1.500,0 7.500,0 

1.36343 GB IV-26009 Minderaufwand - Poollösung für Schulbegleitung HzE- 
Eingliederungshilfe/ FB 51 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 300,0 

1 .34101 GB IV-26010 Minderaufwand - Reduktion Auszahlung Unterhaltsvorschluss 
abzüglich reduzierter Landesbeteiligung/ FB 51 900 ,0 0,0 0,0 0,0 0 ,0 900,0 

1 .36501 GB IV-26011 Minderaufwand - Anpassung Ki_takostenbeitragssatzung zum 
Kitajahr 2026/2027 / FB 51 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 8.000,0 

1.41431 GB IV-26012 Minderaufwand - Reduktion Auszahlung Suchtberatungsstellen / 
FB 53 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 44 0 

Zs. 1 Gesamtaufwendungen/ -auszahlungen 8.154,0 11.189,6 11.2417 11.2949 11.294,9 53.175,1 
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Anlage zu Pkt. 1 

Übersicht über die geplanten Maßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

Produkt Nr. Maßnahme Nr. Bezeichnung der Maßnahme Planjahr des ersten des zweiten des dritten des vierten Gesamt 

2.026,0 dem Planjahr folgenden Jahres 

1 . 1 1 1 0 5  
.  

08-26001 Mehrerträge durch Mandatsprüfung 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15 ,0 
1.26201 08-26003 Änderung der Nutzungsordnung für die Konzerthalle Ulrichskirche 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 
1 . 6 1 1 0 1  GB 1-26001 Ertragssteigerung durch Anpassung der Hundesteuersatzung 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 835,0 
1 . 1 1 1 0 7  -  GB 1-26003 Anpassung der Verwaltungskostensatzung und Einführung einer 
1.57301 Verwaltungsgebühr 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 
1 .12208 GB 1-26005 Gebührenanpassung Neuerteilung Fahrerlaubnis nach Entzug 10,0 10 ,0 10,0 10,0 10,0 50,0 
1 . 12208 GB 1-26006 Versteigerung von Fundsachen über das Online-Portal 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 
1 . 6 1 1 0 1  GB 1-26008 Ertragssteigerung durch Anpassung der 

Zweitwohnungssteuersatzung 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 775,0 
1 . 6 1 1 0 1  GB 1-26009 Ertragssteigerung durch Anpassung der 

Vergnügungssteuersatzung 381 ,7  381 ,7 381,7 381 ,7 381,7 1 .908,5 
C 

1 . 6 1 10 1  GB 1-26010 Ertragssteigerung durch Anpassung Hebesatz für Grundsteuer A 50,4 50,4 50,4 50,4 50,4 252,0 CD 
0 
c 1 . 6 1 1 0 1  GB I-26011 Ertragssteigerung durch Anpassung Hebesatz für Grundsteuer B 1 .972,9 2.003,1 2.025,8 2.055,9 2.055,9 10.113 ,6  
2  

z 1 .61101  GB 1-26012 Ertragssteigerung durch Anpassung Hebesatz für Gewerbesteuer 4.832,4 4.933,9 5.035,5 5.318,0 5.318,0 25.437,8 
Cl 
N 1 . 1 1 1 2 9  GB 1-26014 Erhöhung der Gewinnausschüttung der Wohnungswirtschaft 2.000,0 3.000,0 4.000,0 5.000,0 7.000,0 21 .000,0 
c 

i 1.54502.02 GB 11-26001 Mehrerträge aus dem Einwegkunststofffondgesetz 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2.500,0 
- Mehrerträge aus der Überwachung des fließenden Verkehrs CD 1 . 12201 .08 GB 11-26003 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 2.000,0 o 

't! div. GB 111-26001 Einführung Betriebskostenbeteiligung für kommunale 
t 
w Sporteinrichtungen 59,9 179,6 0,0 0,0 0,0 239,5 
ci 1 .28105 GB 111-26002 Erhöhung Benutzungsgebühr Planetarium 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6 243,0 

1 .25102 GB 111-26003 Ertragssteigerung Vermietung Stadtarchiv 1 ,5  1 , 5  1 , 5  1 ,5  1 ,5  75 

1 .27101  GB 111-26005 Einführung Bearbeitungskostenpauschale VHS 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 120,0 

1.42401 GB 111-26007 Einführung Entgelt für die Überlassung von Werbeflächen auf 
Sportstätten 1 ,5  1 ,5  1 ,5  1 ,5  1 ,5  75 

1.31540 GB IV-26002 Refinanzierung von Personalkosten durch ESF-Förderung / FB50 100,0 67,0 0,0 0,0 0,0 167,0 

1 .31540 GB IV-26003 Neue Satzung Haus der Wohnhilfe / FB50 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 .000,0 

1.36702 GB IV-26007 Anpassung Entgeltordnung Schülerwohnheim 1 ,6  41 ,2 41 ,2 41 ,2 41 ,2 166,4 

1 .31302 GB IV-26008 Erhöhung Refinanzierungsgrad Personalkosten / DLZ 802 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 700,0 

Zs.2 
11.070,0 12.328,0 13.205,7 14.518,3 16.518,3 67.640,4 

Gesamterträael. 

Konsolidierungsbeiträge gesamt 19.224,0 23.517,6 24.447,4 25.813,2 27.813,2 120.815,5 
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Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes ' 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 

Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB OB/26-001 

Verantwortliche Organisationseinheit: GB OB/FB 14 

Verantwortliche Person: Herr Dr .  Vogt, Herr Simeonow 

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 1 1  Innere Verwaltung/111 Verwaltungsstuerung und Service/1.11105 Rechnungsprüfung 

Bezeichnung der Maßnahme: Mehrerträge durch Mandatsprüfung 

Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme: 

Anpassung der voraussichtlichen Erträge an das Rechnungsergebnis der Vorjahre. 

- 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 l dauerhaft X 1 
Planjahr des ersten des des dritten des des des des des achten 

zweiten vierten fünften sechsten siebten 
Gesamt: 

2026 dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 3 3 3 3 3 0 0 0 0 15 

Reduzierung Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erhöhung Einzahlungen 3 3 3 3 3 0 0 0 0 15 

Reduzierung Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Organisationshoheit des 

Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 1 Ja X 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein l 1 Ja 1 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB OB/26-002 
Verantwortliche Organisationseinheit: GB O8/FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Verantwortliche Person: Herr Dr .  Vogt, Frau Dr. Odpartik 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 57 Wirtschaft und Tourismus/571 Wirtschaftsförderung/1.57111 Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung 
Bezeichnung der Maßnahme: Minderausgabe für eigene Veranstaltungen,Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sowie Zuschüssen für Projekte 
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme: 

Reduzierung bzw. Anpassung der Förderung von Projekten. Konzentraion auf besondere bedeutende Projekte. Anpassung der Planung an das Rechnungsergebnis vergangener 
Jahre. 

finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des ersten des des dritten des des des des des achten 

zweiten vierten fünften sechsten siebten 
Gesamt: 

2026 dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduzierung Aufwendungen 50 50 50 50 50 0 0 0 0 250 

Erhöhung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduzierung Auszahlungen 50 50 50 50 50 0 0 0 0 250 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 1 Ja l 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein x 1 Ja 1 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 08/26-003 
Verantwortliche Organisationseinheit: GB OB/Team Veranstaltungen 
Verantwortliche Person: Herr Dr .  Vogt, Herr Möller 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 26 Kultureinrichtungen/262 Musikpflege/1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche 
Bezeichnung der Maßnahme: Änderung der Nutzungsordnung Konzerthalle Ulrichskirche 
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme: 

Durch eine Änderung der Nutzungsordnung für die Konzerthalle Ulrichskirche werden Mehrerträge aus kurzfristiger Vermietung erzielt. Die Beschlussvorlage zur Änderung der Nutzungsordnung 
wird dem Stadtrat im Jahr 2026 vorgelegt. Sie sieht unter anderem die Erhöhung von Nutzungsentgelten und Modifikationen im Bereich der Erhebung der Entgelte vor. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des ersten des des dritten des des des des des achten 

zweiten vierten fünften sechsten siebten 
Gesamt: 

2026 dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 5 5 5 5 5 0 0 0 0 25 

Reduzierung Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erhöhung Einzahlungen 5 5 5 5 5 0 0 0 0 25 

Reduzierung Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Organisationshoheit des 

Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 1 Ja lx 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 1 1 Ja [x 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 

Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB OB/26-004 

Verantwortliche Organisationseinheit: GB OB/Organisationsentwicklung 

Verantwortliche Person: Herr D r .  Vogt, Frau Rensch 

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 1 1  Innere Verwaltung/111 Verwaltungsstuerung und Service/1.11102 Steuerungsunterstützung 

Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung des Stellenbedarfs 

Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme: 

Im Rahmen der Haushaltsklausur am 07.07.2025 wude als erster Schritt bei den Personalmaßnahmen festgelegt, vakante Stellen, über einen längeren Zeitraum dauerhaft wegfallen zu lassen. Dies 

betriftt derzeit 26 Stellen in der Verwaltung. Weiterhin werden 15 Stellen in der Verwaltung gestrichen. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 

Planjahr des ersten des des dritten des des des des des achten 

zweiten vierten fünften sechsten siebten 
Gesamt: 

2026 dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduzierung Aufwendungen 2.588 2.624,8 2.656,8 2.689,6 2.689,6 13.248,8 

Erhöhung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduzierung Auszahlungen 0 

Organisationshoheit des 

Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1  1  Ja X 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein [X 1 Ja 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB OB/26-005 
Verantwortliche Organisationseinheit: GBOB 
Verantwortliche Person: Oberbürgermeister Dr. Vogt 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 11 innere Verwaltung/111 Verwaltungssteuerung und Service/1.11101 Steuerung der Kommune 
Bezeichnung der Maßnahme: Effektivierung von Ausschüssen (§§ 46, 47 KVG LSA) 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Gemäß Erlasslage des Ministeriums des Inneren zur Haushaltskonsolidierung sollte die Anzahl der Ausschüsse oder eine Zusammenlegung von Ausschüssen im Konsoldierungszeitraum geprüft 
werden. Aus Sicht der Verwaltung wird dem Stadtrat eine Effektivierungsmöglichkeit (Zusammenlegung von Ausschüssen) vorgeschlagen. Felgende Zusammenlegung der Ausschüsse wird 
vorgeschlagen: Kultur- und Sportausschuss (KA und SPA), Finanz-, Liegenschaften-, Beteiligungs- und Vergabeausschuss (FA und BA), Ausschuss für Planungsangelegenheiten und 

Finanzielle Auswirkungen (In Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 

Planjahr des ersten des des dritten des des 
Gesamt: 

zweiten vierten fünften 

2026 dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 

Reduzierung Aufwendungen 18,1 18,1 18,1 18 ,1  18,1  90,5 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein lx 1 Ja 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 1 1 Ja X 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 

Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 08126-007 

Verantwortliche Organisationseinheit: GB OB/Büro 0B, Team Presse 
Verantwortliche Person: . Herr Dr .  Vogt, Frau Saubke, Herr Bock 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 11  innere Verwaltung/111 Verwaltungsstuerung und Service/1,11107 Amtsblatt, Öffentlichkeitsarbeit und Printpublikationen 
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung der Druckausgabe des Amtsblattes 
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme: 

Die Duckausgabe des Amtsblattes der Stadt Halle (Saale) wird aufgrund sinkender Abnahmeexemplare von 20.000 auf 10.000 Exemplare reduziert. Die Lieferung erfolgt zukünftig über die MZ. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig l 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des ersten des des dritten des des des des des achten 

zweiten vierten fünften sechsten siebten Gesamt: 

2026 dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduzierung Aufwendungen 20 20 20 20 20 100 

Erhöhung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduzierung Auszahlungen 0 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 1 Ja x 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein IX 1 Ja 1 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 

Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB OB/26-008 
Verantwortliche Organisationseinheit: GB OB/Büro OB, Team Veranstaltungen 
Verantwortliche Person: Herr D r .  Vogt, Herr Möller 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 28 Örtliche Kulturaufgaben/281 Heimat und sonstige Kulturpflege/1.28107 Laternenfest 
Bezeichnung der Maßnahme: Konzeptionelle Überarbeitung mit dem Ziel der Neuausrichtung des Laternenfestes 
Erläuterung zur Konsolidierungsmaßnahme: 

Aufgund erheblicher Preisteigerungen wird, mit der Zielrichtung der Beibehaltung der Qualität des Laternenfestes, eine konzeptionelle Neuausrichtung und Finanzierung auf der Grundlage der 
Kostenabrechnung aus dem Jahr 2024 und der Planung für 2025 erstellt. Erste Effekte können derzeit durch eine Neuordnung von Marketingmaßnahmen erzielt werden. Die Maßnahme soll in 
2026 ff fortgeschrieben werden. 

finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des ersten des des dritten des des des des des achten 

zweiten vierten fünften sechsten siebten 
Gesamt: 

2026 dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduzierung Aufwendungen 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 112,5 

Erhöhung Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reduzierung Auszahlungen 0 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 1 Ja X 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein X 1 Ja 1 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 08/26-016 
Verantwortliche Organisationseinheit: GB OB 
Verantwortliche Person: Oberbürgermeister Dr. Voat 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 1 1  Innere Verwaltung/111 Verwaltungssteueruna und Service/1.11101 Steueruno der Kommune 
Bezeichnung der Maßnahme: Reduzierung Sachaufwand Fraktionen 
Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Aufhebung des Stadtratsbeschlusses VII/2024/07171 vom 29.05.2024 - Streichung der 0,25 Stellen Social Media Fraktionen 

-· 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 
einmalig ] 1 dauerhaft X 

Planjahr des ersten des des dritten des des 
Gesamt: 

zweiten vierten fünften 

2026 dem Planjahr folgenden Jahres 
Erhöhung Erträge 

Reduzierung Aufwendungen 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 672 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein l 1 Ja 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein l 1 Ja X 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB I/26001 
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1, Fachbereich 20, Abt. Steuern 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiterin Frau Wolff, amt. Abteilungsleiterin Frau Kloss 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 61 ,  6 1 1 ,  1 .61101  
Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerung durch Anpassung der Hundesteuersatzung 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer (Hundesteuersatzung) der Stadt Halle (Saale) wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 26.11.2025 mit der Vorlagennummer Vlll/2025/01359 neu 

gefasst. Die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen werden in der nachstehenden Tabelle dargestellt. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des ersten des zweiten des dritten des vierten des fünften des des siebten des achten 

Gesamt: sechsten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 167,00 167,00 167,00 167,00 167,00 835,00 

Reduzierung Aufwendungen 
Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 X 1 Ja 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 1 1 Ja 1 X 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr: GB 1/26003 
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 ,  Fachbereich 20, Abt. Kämmerei/Abt. Steuern 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiterin Frau Wolff, Abteilungsleiter Herr Kögler/amt. 

Abteilungsleiterin Frau Kloss 
Produktbereichl Produktgruppe{ Produkt: 11-57,  1 . 1 1 - 5 . 7 3 ,  1 . 1 1 1 0 7  - 1 .57301  
Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Verwaltungskostensatzung und Einführung einer Verwaltungsgebühr 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Die Verwaltungskostensatzung wurde seit dem Jahr 2015 hinsichtlich der Gebührenhöhe nicht angepasst. Neben der notwendigen Anpassung von Rechtsgrundlagen werden auch die 
Gebühren moderat angepasst. Eine Evaluierung mit dem Ziel der vollständigen Kostendeckung wird angestrebt. 
Neu eingeführt wird eine Gebühr für die Ausstellung einer steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung. Bisher ist diese kostenfrei. Andere Kommunen nutzen die gesetzliche Möglichkeit 
der Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen in diesem Bereich bereits. 
Die Satzungsänderung soll im laufe des Jahres 2026 erfolgen. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des des des dritten des des des des des achten 

Gesamt: 
ersten zweiten vierten fünften sechsten siebten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 -' 60,00 

Reduzierung Aufwendungen 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 X 1 Ja 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 1 1 Ja 1 X 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 1/26004 
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich I, Fachbereich 20, Abt. Vermögensmanagement 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiterin Frau Wolff, Abteilungsleiterin Frau Rudolf 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 1 1 ,  1 1 1 1 ,  1 . 1 1 1 1 8  
Bezeichnung der Maßnahme: Kündigung bestehender Abonnements für Fachliteratur 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Die Kündigung der Abonnements ist möglich, da die Informationen auch online zugänglich sind und somit kein Informationsverlust entsteht. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des des des dritten des des des des des achten 

Gesamt: 
ersten zweiten vierten fünften sechsten siebten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 

Reduzierung Aufwendungen 1 ,00 1,00 1,00 1 ,00 1 , 0 0  5,00 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 1 Ja X 

. 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 7 X 1 Ja 1 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 
Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 1/26005 
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich I, Fachbereich 33, Abt. Bürgerservice 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiter Herr Tappel, Abteilungsleiterin Frau Voigt 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 12, 1220, 1.12208 

Bezeichnung der Maßnahme: Gebührenanpassung für Neuerteilung Fahrerlaubnis nach Entzug 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Es erfolgt die Anpassung der Gebühren für die Neuerteilung einer Fahrerlaubnis nach einem Entzug (Geb.-nr. 202.3 GebOSt). Bisher wurde eine Gebühr in Höhe von 57,50 Euro bis 
102,00 Euro entsprechend des Verwaltungsaufwandes erhoben. Die neue Gebühr beträgt 148,80 Euro für eine Antragstellung ohne Anordnung einer MPU sowie 218,40 Euro für eine 
Antragstellung mit Anordnung einer MPU. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 
einmalig [ 1 dauerhaft X 1 

Planjahr des ersten des des dritten des des des des des achten 
Gesamt: zweiten vierten fünften sechsten siebten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 
Erhöhung Erträge 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

Reduzierung Aufwendungen 
Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

e 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 l Ja X 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein l X 1 Ja 1 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 1/26006 
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1, Fachbereich 33, Abt. Bürgerservice 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiter Herr Tappel, Abteilungsleiterin Frau Voigt 
Produktbereich{ Produktgruppe{ Produkt: 12, 1220, 1 .12208 

Bezeichnung der Maßnahme: Versteigerung von Fundsachen über das Online-Portal 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Nach Ablauf einer 6-monatigen Verwahrfrist können Fundsachen (§§ 979, 980 BGB) versteigert werden. Das Fundbüro der Stadt Halle hat bis 2022 Versteigerungen über die 
Internetplattform Zoll-Auktion durchgeführt. Dieser Vertrag wurde gekündigt, um einen Wechsel des Fachverfahrens und die Implementierung des Online-Portals voranzubringen. Da der 
Prozess mehr Zeit in Anspruch genommen hat, als ursrünglich geplant war, fanden seit 2022 keine Versteigerungen mehr statt. 
Der FB 33 führt die Online-Versteigerung der Fundsachen seit dem III. Quartal 2025 durch. Damit können zusätzliche Einnahmen generiert werden, die sich im Ansatz an den bisher 
gesammelten Erfahrungswerten orientieren. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des ersten des des dritten des des des des des achten 

Gesamt: 
zweiten vierten fünften sechsten siebten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 17,50 
Reduzierung Aufwendungen 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 1 Ja X 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

'  
Nein 1 X 1 Ja 1 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 ' 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 1/26007 

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 ,  Abt. IT und Digitale Verwaltung 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Abteilungsleiter Herr Krischok 

Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 1 1 ,  1 1 1 6 ,  1 . 1 1 1 6 1  

Bezeichnung der Maßnahme: Verlängerung der Nutzungsdauer von Endgeräten 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Es erfolgt die Verlängerung der Nutzungsdauer von Endgeräten (PC und Notebooks) von bislang 5 Jahren auf 6 Jahre. Bei einem etwa gleich bleibenden Anteil von PCs und Notebooks 
wird der jährliche Ersatz von 600 auf 500 Endgeräte sinken und eine jährliche Einsparung von etwa 150.000 Euro nach sich ziehen. 

....._ 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des ersten des des dritten des des des des des achten 

Gesamt: 
zweiten vierten fünften sechsten siebten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 

Reduzierung Aufwendungen 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 750,00 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 1 Ja 1 X 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 1 X l Ja 1 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GBl/26008 
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 ,  Fachbereich 20, Abt. Steuern 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiterin Frau Wolff, amt. Abteilungsleiterin Frau Kloss 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 61 ,  6 1 1 ,  1 . 6 1 1 0 1  
Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerung durch Anpassung der Zweitwohnungssteuersatzung 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer der Stadt Halle (Saale) wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung vom 26.11.2025 mit der Vorlagennummer Vlll/2025/01357 
geändert. Die sich daraus ergebenden finanziellen Auswirkungen werden in der nachstehenden Tabelle dargestellt. 
Der Steuersatz wurde von 1 0 v .  H. auf 15 v. H. erhöht. In den Erwägungen wurden Vergleiche mit anderen Gemeinden deutschlandweit angestellt, die ebenfalls eine Zweitwohnungssteuer 
erheben. Im Ergebnis ist der Steuersatz von 15 v. H. als angemessen und verhältnismäßig anzusehen.  

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 1 
Planjahr des des des dritten des des des des des achten 

Gesamt: 
ersten zweiten vierten fünften sechsten siebten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 155 ,00 1 5 5 , 0 0  155,00 155 ,00 155 ,00 7 75 ,00 

Reduzierung Aufwendungen 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 X 1 Ja 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

-. 

Nein 1 1 Ja 1 X 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 
Jahr der Haushaltsplanung: 2026 

Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 1-26009 

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 ,  Fachbereich 20, Abt. Steuern 

Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiterin Frau Wolff, amt. Abteilungsleiterin Frau Kloss 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 6 1 ,  6 1 1 ,  1 . 6 1 1 0 1  

Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerung durch Neufassung der Vergnügungssteuersatzung 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Die Stadt Halle (Saale) erhebt die Vergnügungssteuer als örtliche Aufwandssteuer nach Art. 105 Abs. 2a GG. Dabei hat die Stadt Halle (Saale) einen relativ weiten Ermessenspielraum bei 
der Höhe und Ausgestaltung der Steuer. Die Vergnügungssteuerausgestaltung soll in dieser Fassung weiter dem herkömmlichen Bild der örtlichen Automatensteuer entsprechen, welche 
die Leistungsfähigkeit des Spielers, der sich am Spielautomaten vergnügt, treffen soll und indirekt bei dem Spielgeräteaufsteller erhoben wird. Eine BEschlussfassung im Stadtrat erfolgte 
in der Sitzung am 25.02.2026. 

finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1  dauerhaft X 

Planjahr des ersten des zweiten des dritten des vierten des fünften 
des 

des siebten des achten Gesamt: 
sechsten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 381,70 381,70 381 ,70 381,70 381,70 1 .908,50 

Reduzierung Aufwendungen 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 

Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 X 1 Ja 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 1 1 Ja X 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 

Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 1-26010 

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1 ,  Fachbereich 20, Abt. Steuern 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiterin Frau Wolff, amt. Abteilungsleiterin Frau Kloss 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 6 1 ,  6 1 1 ,  1 . 6 1 1 0 1  
Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerung durch Anpassung des Grundsteuerhebesatzes A 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Der Hebesatz der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke) wird von 250 v. H. auf 400 v. H. erhöht. In der Bestimmung der Hebesätze wurden Referenzwerte in 
Gemeinden mit ähnlicher Größe (Größenklasse) und örtlichen Gegebenheiten ermittelt und verglichen. Auf Basis der Auswertungen des statistischen Bundesamtes wurden daher die 
benannten Hebesätze gebildet. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1  1  dauerhaft X 

Planjahr des ersten des zweiten des dritten des vierten des fünften 
des 

des siebten des achten Gesamt: 
sechsten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 50,40 50,40 50,40 50,40 50,40 252,00 

Reduzierung Aufwendungen 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 X 1 Ja 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 1 1 Ja X 



Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 1-26011 
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich 1, Fachbereich 20, Abt. Steuern 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiterin Frau Wolff, amt. Abteilungsleiterin Frau Kloss 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 6 1 ,  6 1 1 ,  1 . 6 1 1 0 1  
Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerung durch Anpassung des Grundsteuerhebesatzes B 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Der Hebesatz der Grundsteuer B (bebaute und unbebaute Grundstücke) wird von 500 v. H. auf 535 v. H. erhöht. In der Bestimmung der Hebesätze wurden Referenzwerte in Gemeinden 
mit ähnlicher Größe (Größenklasse) und örtlichen Gegebenheiten ermittelt und verglichen. Auf Basis der Auswertungen des statistischen Bundesamtes wurden daher die benannten 
Hebesätze gebildet. 

finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 

Planjahr des ersten des zweiten des dritten des vierten des fünften 
des 

des siebten des achten Gesamt: 
sechsten 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 1.972,94 2.003,12 2.025,75 2.055,92 2.055,92 1 0 . 1 1 3 , 6 5  

Reduzierung Aufwendungen 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 

Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1  X 1  Ja 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 1 1 Ja X 



Einzelmaßnahme des Konsolidierungskonzeptes 

Jahr der Haushaltsplanung: 2026 
Konsolidierungsmaßnahme Nr.: GB 1-26012 
Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich I ,  Fachbereich 20, Abt. Steuern 
Verantwortliche Person: Herr Bürgermeister Geier, Fachbereichsleiterin Frau Wolff, amt. Abteilungsleiterin Frau Kloss 
Produktbereich/ Produktgruppe/ Produkt: 61 ,  6 1 1 ,  1 . 6 1 1 0 1  
Bezeichnung der Maßnahme: Ertragssteigerung durch Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes 

Erläuterungen zur Konsolidierungsmaßnahme: 
Der Hebesatz beträgt seit dem Jahr 2002 unverändert 450 v.H.Der deutschlandweit durchschnittliche Hebesatz betrug im Jahr 2023 in der Größenklasse 200.000 - 500.000 Einwohner bei 
kreisfreien Städten 454 v.H. Um eine negative wirtschaftliche Auswirkung möglichst zu vermeiden, wird die Erhöhung gering gehalten. Eine Erhöhung von 450 v.H. auf 470 v. H. wird 
angestrebt. Auswirkungen auf die FAG Zuweisungen werden nicht erwartet. 

Finanzielle Auswirkungen (in Tausend Euro) 

einmalig 1 1 dauerhaft X 

Planjahr des ersten des zweiten des dritten des vierten des fünften Gesamt: 

2026 ff. dem Planjahr folgenden Jahres 

Erhöhung Erträge 4.832,39 4.933,87 5.035,51 5.318,00 5.318 ,00 25.437,77 

Reduzierung Aufwendungen 

Erhöhung Einzahlungen 

Reduzierung Auszahlungen 

Organisationshoheit des 
Hauptverwaltungsbeamten 

Nein 1 X 1 Ja 

Beschluss der Vertretung notwendig? 

Nein 1 1 Ja X 
















































